
in 

die „Revidirte Thamm- und Eifwach-Ordinance vom Jahre 1743" (abgedruckt 
bei Leman, Provinzialvecht der Provinz Weftpreußen Band IT Seite 42 flgde.). 
‚sn einzelnen Dammfozietäten trugen die Statuten die Form von Verträgen, in 
noch anderen, wie der Schweger, Graudenzer und Mewer Niederung, waren bis 
in die neuefte Zeit gejchriebene Ordnungen nicht vorhanden. 

Eine allgemeine Strom-, Deich- und Uferordnung fehlte bis zum Erlaß 
de3 Deichgejeges von 28. Janıar 1848 für das Weichfelgebiet; die „erneuerte 

und verbejferte Dammordnung zur Unterhaltung der Weichfeldämme in der 

Marienwerderfchen Ptiederung” vom 30. März 175534) hatte nur fir einen 

Eleinen Theil der Weichjelniederungen Geltung.) Diejelbe geht davon aus, 
daß das Geld zum Dammbau aus der Königlichen Kaffe hergegeben und 
daß, jo lange diefer Zuftand dauert, auch die gefammte Verwaltung feitens der 
Königlichen Beamten geführt wird. Die Beftellung des Dammmeifters und des 

Baufchreibers ift Sache des Staates, erjterer erwählt die Nelterleute, die ebenfo 

wie die Dorfichußzen zu den Schauen zu erfcheinen haben. Der einen Schau 
wohnt der Ober-Deichinfpeftor bei, bei ftädtifchen Dämmen it der Magiftvat 
zuzuziehen. Die technifche Leitung führt der Ober-Deichinfpektor; einmal im 

Sahre hat der Departementsrath den Damm zu bereifen und Eleine Mängel al3- 
bald jelbjt abzuftellen; alle wichtigeren Angelegenheiten, insbejondere die Genehmi- 
gung des jährlichen Arbeitsplanes find Sache der Krieges: und Domänen- 
Kammer. 

Die Leiftung des Staates bejchränfte fich im Wefentlichen auf die Be- 

fchaffung von Holz und Fafchinen und die Bejtreitung der Verwaltungs und 
der technischen Koften. Die Erde mußte von den anliegenden Sutereffenten her- 
gegeben, von ihnen auch die nöthigen Hand- und Spanndienjte geleijtet werden. 
Leßtere waren Gemeindejache. Bei gänzlichem Einfturz jollte auch die Exde be- 

zahlt werden und die gefammte Niederung fir die Anfuhr eintreten. 
Sn Kapitel III war das Verfahren bei Eisgang und Hochwaffer geregelt, 

in Kapitel IV vorgejchrieben, was bei Deichbrüchen und Einftürzen zu veran- 

laffen jei. Im Kapitel V waren die Beftimmungen über die Weidenkultur im 
Außendeich enthalten, während nach Kapitel VI eime zuc Unterhaltung des 
Dammes dienende Pfahlkaffe durch regelmäßige Beiträge der \nterefjenten ges 

bildet werden follte. Aus dem Beltande diefer Kaffe jollte. dem Dammmeijter 

ein Theil des Gehalts gewährt, auch bei bejtimmten Veranlafjungen Diäten an 
die Aelterleute gezahlt werden. Kapitel VII enthielt die Borjchriften über die 
„Wafferlofungen oder Hauptabzugsgräben". 

2. Deichgejek vom 28. Januar 1848. 

Die Grundlage für das neuere preußifche Deichrecht bildet daS Gefjeh über 
das Deichwefen vom 28. anıar 1848 (6. ©. ©. 54). In demjelben wird 

unterjchieden zwijchen den Deichen, die zu feinem Deichverbande gehören und 

> pgedruct bei Nabe: Sammlung Preußifcher Gefege B. I Abth. ILS. 431. 

35) Vgl. Leman a. a. D. Th. II ©. 63.



— 4358 0 — 

denjenigen, welche zu einem jolchen Verbande vereinigt find. Hinfichtlich der 

erfteren verfolgt das Gejeß einen doppelten Zweck: e8 verhindert die Errichtung 
folder Deichanlagen, welche einen fehädigenden Einfluß auf die Hochwaffer- 
verhältniffe üben können umd fichert die Wiederherjtellung derjenigen verfallenen 

oder zerftörten Deiche, deren Erhaltung im ynterefje der Abwendung oder Be- 
fchränfung von Hochwaffergefahren Liegt. jun formeller Beziehung werden die 
beiden Deichgruppen infofern verjchieden behandelt, al3 die Befugnifje der 

Negierung bezüglich der zu feinem Deichverbande gehörigen Deiche durch S 96 
des Zuftändigfeitsgefeges vom 1. Auguft 1883 auf den Bezivfsausjchuß über- 
tragen worden find, während für die Deichverbände der Negierungspräfivent nach 
wie vor zuftändig geblieben ift. Nach S 97 des Zuftändigfeitsgefeges fünnen 
indejfen Befugniffe, welche hinfichtlich der Deichverbände den Bezivksregierungen 

übertragen find, den Kreisausfchüffen, Bezivksausfchüffen oder Provinzialräthen 
überwiejen werden. 

$ 1 de8 Deichgefeges bejtimmt ganz allgemein, daß Deiche oder ähnliche 
Erhöhungen der Erdoberfläche, welche die Ausbreitung der zeitweife aus ihren 

Ufern tretenden Gewäfjer bejehränfen, in der ganzen Breite, welche das Wafjer 
bei der höchjten Weberjchwemmung einnimmt (Smundationsgebiet), nur mit aus- 
drücflicher Genehmigung neu angelegt, verlegt, erhöht, fowie ganz oder theilweife 

zerftört werden dürfen. Auf Maßregeln diefer Art, welche in Nothfällen und 

nur für die Dauer der Gefahr getroffen werden, findet diefe Vorfchrift Feine 
Anwendung. 

Die Beftimmung des S 1 bezieht fich nicht nur auf öffentliche, fondern 
auch auf Brivatflüffe und nicht mur auf große Binnen- und Niederungsflüffe, 

die wiederholt und regelmäßig zu bejtimmten Jahreszeiten anwachjen und Ueber- 
Ichwenmumgen verurjachen, jondern auch auf Gebirgswäfler, die zeitweife, wenn . 
auch in größeren Zwilchenräumen, jo doch mit einer gewiffen Negelmäßigkeit 
aus ihrem Ufern treten und emen Landftrich unter Wafjer jegen. Eine Be- 

jchränfung des mundationsgebietes ift vorhanden, wenn die Erhöhung der Erd- 
oberfläche einen Raum bedeckt, den fonft das aus den Ufern tretende Waffer 
einnimmt’) 

Unter den deichähnlichen Erhöhungen der Erdoberfläche find nicht nur 
aus Erde bejtehende, technifch nach Art der Dämme hergeftellte Vorrichtungen zu 

verftehen, jondern alle natürlichen oder finftlichen Erhöhungen, die dem Andringen 
des Wafjers deichartig entgegenftehen und jene Ausbreitung bejchränfen. Zweifel- 
haft fan es fein, ob unter den Begriff auch Gebäude fallen. Jedenfalls find 

in denjelben Mauern, Brückenpfeiler, Zäune und dergleichen einzurechnen.:”) 

Die bloße Wiederhertellung ganz vder theilweife zerftörter Anlagen, die 
bereits vor Erlaß des Deichgejeges bejtanden oder jpäter die vorgejchriebene 
Genehmigung erhalten haben, bedarf Feiner Genehmigung auf Grund des 
Ss: 120. 0,8 

>») Entjeh. d. D. 8. ©. vom 10. März 1892 XXIII 249. 

”) Bergl. Rundverfügung des Minifters für Landwirthfchaft 2e., der öffentlichen 

Arbeiten und des Innern vom 30. Auguft 1897, M. BL. fd. 1. B. ©. 191.
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Bauliche Anlagen find überdies nach Maßgabe des lokalen Baurechts von 
der Erlaubnig dev Ortspolizeibehörde abhängig, bei deren Nichteinholung er= 

forderlichen Falles die Abänderung oder Befeitigung der Baulichkeiten auf Grund 
dev SS 71,72 Tit. 8 Th. I Allg. 2. N. polizeilich veranlagt werden kann. 

Unberürt bleibt auch die auf S 10 Tit. 17 TH. 11 Allg. 2. NR. gegründete 
Berechtigung der Orxtspolizeibehörden einer unmittelbaren Gefahr gegenüber die 
Bejeitigung oder Umgeftaltung Ichädigender Anlagen mit den ihr gejeglich zu 
Gebote jtehenden Mitteln zu erzwingen. 

Wer den Veftimmungen des $ 1 de Deichgefebes zumiderhandelt, kan 
nach Abjfab 2 mit einer Geldbuße bis zu 150 ME. beftvaft und, wenn exforder- 
lich, von dem Negierungspräfiventen zur Wiederherjtellung des früheren Zuftandes 
angehalten werden. °*®) 

Der Genehmigung durch den Bezivksausfchuß hat die Anhörung der Be- 
theiligten vorauszugehen; ift der betheiligte ntereffentenfreis nicht genau zu be- 
grenzen, jo hat ein öffentliches Aufforderungsverfahren in der durh S2a.a.O. 
vorgejchriebenen Form ftattzufinden. 

Die Genehmigung zu einer Anlage, Verlegung oder Erhöhung ift nach 
S3.a. a. D. zu verfagen, wenn nach dem Urtheile des Bezivksausfchuffes das 
nothwendige Abflußprofil des Hochwafjers dadurch bejchränft werden würde. Die 
Bejchwerde gegen den Bejchluß des Bezivksausjchuffes geht nach $ 96 des Zu= 
ftändigfeitsgefeßes an den Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Foriten, 
dejjen Entfceheidung endgültig tft. 

Die Wiederheritellung fehon vorhandener zum Schuße der Ländereien mehrerer 
Befier dienender Deiche, welche ganz oder theilweije verfallen oder durch Itatur- 
gewalt zerftört find, kann durch den BezivkSausfchuß gefordert werden, der in 
Anjehung der Deiche diefer Art auch die Maßregeln vorjchreiben darf, welche 
erforderlich find, um deren Erhaltung in ihrem bisherigen Umfange und Zus 
Stande zu fichern (Sta. a. D.). Diejelbe Behörde ift ermächtigt, die zur Erhal- 
tung oder Wiederherftellung der Deiche Verpflichteten hierzu durch Exrekution an- 
zuhalten. St e8 ungewiß oder ftreitig, wer als PVflichtiger anzufehen tft, jo kann 
der Bezirsausfhuß nach S 6 a. a. DO. die nothwendigen Leiftungen interimiftifch 
von demjenigen fordern, welcher den Deich feither unterhalten hat. ft diejer 

unbefannt oder nicht Teiftungsfähig, jo Eönnen die Grundbefiger, deren Grund- 

ftücfe nach dem Ermefjen der Behörde durch den Deich gejchüt werden, und 

wenn diefe Ermittlung der Sachlage gegenüber zu langwierig fein follte, die 
fänmtlichen Gumodbefiger derjenigen Orxtfchaften, in deren Ortsfeldmarf oder 

Gemeindebezivf der Deich belegen ift, nach VBerhältniß ihres Grundbefiges zu 
den nöthigen Leiftungen angehalten werden. Das Weitere hinfichtlich der Durch- 

führung diefes Verfahrens, der Bejchwerdeerhebung der Herangezogenen und die 
Geltendmachung der diefen zuftehenden Erjaganfprüche gegen die eigentlich Ver- 
pflichteten im Nechtswege enthalten die SS 7 und 8 a. a. D. in Verbindung 
mit $ 96 des Zuftändigfeitsgefeges vom 1. Auguft 1883 und den SS 51 md 
122 de3 Landesverwaltungsgejeges vom 30. juli 1883. 

=) ) Zuftändig tjt Der Sreameung Deinen! al8 Landespolizeibehörde. ntjch. d 

D.3. 6. vom 8. Dftober 1885 und 8. März 1890 XII 321 bezw. XIX 308.
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Die dem Bezivtsausfchuß Durch S 4 des Deichgejeges ertheilte Befugniß 
erftrectt fich nur auf Deiche im technifchen Sinne diefes Wortes, nicht aber auch) 

‚auf deichähnliche Erhöhungen der Erdoberfläche. Beijpielsweife findet S 4 auf 
Dammmege, deren Herftellung lediglich durch das Verkehrsintereffe behufs 
Sicherung des Weges gegen Zerftörung hervorgerufen war, feine Anwendung”). 

3. Die Deichverbände. 

&3 liegt in der Natur der Sache, daß der Einzelne nur felten in der 
Lage fein wird, fich aus eigener Kraft durch Deichbauten gegen die Hochfluthen 
zu fchügen und daß insbejondere an den großen Strömen Anlagen diejer Art 
mit einem die Kraft und das Bermögen des Einzelbeitgers überfteigenden Koften- 
aufwande verbunden find. Der Schwerpunkt des Deichwejens hat daher von 
jehex in größeren Vereinigungen gelegen, welche der Eigenart der Berhältnijje 
entjprechend in den verfchiedenen Landestheilen eine bejondere Ausgeftaltung er- 
fahren haben. Gemeinfam war allen diejen Berbänden feit alter Zeit der 
Grundjaß, daß die Deichlaft an der gejcehügten Scholle haftet und eine mehr 
oder weniger ausgebildete Organifation der Ueberwachung und gegenjeitigen 
Hülfeleiftung. 

Die Nechtsverhältnifje der zahlreichen, aus einer Jahrhunderte langen Ent- 
wichung hervorgegangenen Deichjozietäten des Weichjelgebietes hatten durch das 
MWeftpreußifche Provinzialvecht feine Veränderung erfahren. $ 71 a.a. DO. be 
jtinmte, daß e8 in Anfehung der Unterhaltung der Deiche und Dämme bei den 
bejtehenden Einrichtungen und DVorfchriften fein Bewenden behalten jolle und 
enthielt im Webrigen nur in den SS 43, 44 Beftimmungen über die Deichpflicht 
der Kirchen und Bfarrgrumditücke. Auch das Deichgefeg vom 28. Januar 1848 
ließ in $ 23 die bei feiner Bublifation vorhandenen Deichordnungen und Statute 

in Kraft, behielt jedoch für alle diejenigen, bei denen e8 erforderlich erfcheinen 
jollte, eine Nevifton vor. Die Abänderung und Aufhebung follte nur unter 
landespolizeilichev Genehmigung erfolgen dürfen, ift aber in diefem Falle auch 
an Feinerlei Bejchränfungen gebunden. Dementjprechend haben im Laufe der 
Zeit bei einer großen Anzahl der bejtehenden Sozietäten derartige Nevifionen 
jtattgehabt, jo daß das durch das Deichgejeß gejchaffene Deichrecht auch bei den 
vorhandenen Verbänden Eingang gefunden hat. 

Obligatorifch find die Bejtimmungen des legteren für alle feit feinem Sn: 
krafttveten - gebildeten Deichgenofjenichaften; für die Abfafjung der unter feiner 
Herrichaft errichteten Statuten find die „Allgemeinen Beitimmungen für künftig 

zu erlafjende Deichjtatute” infofern maßgebend, als diejelben nach dem Aller- 
höchiten Exlaß vom 14. November 1853 in den neuen Deichjtatuten in Bezug 
genommen werden follen und in diefe nur noch die Iofalen Bejtimmungen über 
die auszuführenden Anlagen, das Deichkatafter, die Wahl der Nepräfentanten 
und etwaige durch die örtlichen Verhältniffe gebotene Abänderungen der „All 
gemeinen Beltimmungen” aufgenommen werden dürfen. Nach S 1 Nr. 4 des 
Gejeßes, betreffend die Bekanntmachung Tandesherrlicher Exlaffe durch die 

>) Vergl. Entfeh. des D. B. ©. t. ©. der Gemeinde Nieder-Leppersdorf gegen den 
Amtsvorjteher des Amtsbezirts Kreppelhof vom 15. Juni 189. Z.-N.IV C. 70/99.


